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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1946

Norm

StPO §280

Rechtssatz

Die als Berufung bezeichneten Rechtsmittel sind als Nichtigkeitsbeschwerde zu behandeln, wenn in der Anmeldung

die Schuldfrage angefochten wird und Nichtigkeitsgründe in der Ausführung geltend gemacht werden.

Entscheidungstexte

3 Os 115/46

Entscheidungstext OGH 01.06.1946 3 Os 115/46

Veröff: ÖJZ 1946,420

13 Os 56/80

Entscheidungstext OGH 22.05.1980 13 Os 56/80

Beisatz: Hier: Ausgeführte "Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe" bei angemeldeter

Nichtigkeitsbeschwerde. (T1)
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